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1 Freigaben 

1.1 Release 25.10.p03.1 

Die Bestandteile des Release 25.10.p03.1 – Freigabe erfolgte am 22.01.2025 – kommen aus 
den Bereichen 

• DIGI BACK 

• FICO-ZVK FORDERUNGEN 

• Kerntabellen 

• KM-MEL-EGK/FAMI 

• KM-MEL-VV 1 

• KM-MEL-VV 2 

• VM-EEL 

• VM-EEL-Remote 

• VM-KH 

• VM-LRB 

• VM-SON 

• VV-CRM 

 

Die Freigabedokumentation wurde im Kunden-Portal hinterlegt.  

 

2 Versorgungsmanagement 

2.1 Implantateregister – Vitalstatus  

2.1.1 Kurzfristige ergänzende Informationen 

Gemäß § 17 Abs. 2 IRegG und § 18 Abs. 1 IRegBV sind die Versicherungsträger ab dem 
01.01.2025 verpflichtet, Informationen über versicherte Implantateträger an die Vertrauens-
stelle des Implantateregisters zu übermitteln. 

Die erste regelmäßige halbjährliche Lieferung des Vitalstatus hat zum 30.06.2025 zu erfol-
gen. 

Am 09.01.2025 wurden ergänzende Informationen (Sonderfälle) zum Verfahren veröffent-
licht. Aufgrund der kurzfristigen Veröffentlichung können wir mit Release 25.20 leider keine 
vollständige Umsetzung bereitstellen: 

1.) Erst zum Wechseltag der Krankenversicherung darf der Wechsel gemeldet werden. 

https://mein.bitmarck.de/welcome/index.php?id=1625
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Die Umsetzung erfolgt noch im Release 25.20.  
 

2.) Sonderfall 3: Dauerhafter Austritt aus dem deutschen Versicherungsraum 
Tritt eine Person dauerhaft aus dem deutschen Versicherungsraum aus, wird beim 
Wechsel der Krankenversicherung der Wert „unbekannt“ für den neuen Versiche-
rungsträger sowie die neue IdVersicherter gemeldet. Da kein neuer Versicherungsträ-
ger existiert, entfällt die halbjährliche Meldung des Vitalstatus. 

 

3.) Sonderfall 5: Versicherungsbeginn ohne deutsche Vorversicherung für bereits 
im IRD erfasste Personen 
Wenn eine Person eine Krankenversicherung ohne vorherige deutsche Vorversiche-
rung beginnt (z. B. Rückkehr aus dem Ausland), kann die Information über einen be-
stehenden IRD-Eintrag nur durch die versicherte Person an den neuen Krankenversi-
cherungsträger übermittelt werden. Wird dem Krankenversicherungsträger durch die 
versicherte Person bestätigt, dass sie bereits im IRD registriert ist, erfolgt eine anlass-
bezogene Vitalstatusmeldung an das IRD, gefolgt von den regulären halbjährlichen 
Meldungen. Die Vertrauensstelle übernimmt das neue IK und wertet es als Versiche-
rungswechsel. Die bisherige spezielle Meldung des Versicherungswechsels entfällt. 
 

Die Umsetzung der Sonderfälle 3 und 5 erfolgt erst im Release 25.25. 

 
Hiervon unbetroffen ist, dass das Datenaustauschverfahren ab Release 25.20 produktiv be-
trieben werden kann. 

 

2.2 Sonstige Leistungen 

2.2.1 Erfassung Kassenspezifische EBM-Ziffer 

Bei der systeminternen Abfrage der Positionsnummern im Rahmen der Erfassung einer Leis-
tungsmaßnahme „Ärztliche Behandlung“ wurde bisher immer eine Eindeutigkeit in dem zuge-
hörigen Leistungsverzeichnis gefordert, ansonsten kam es zum LEI5540 und die Bezeich-
nung konnte nicht aufgelöst werden. 
Nun wird immer die erste gefundene Positionsnummer genommen und die Bezeichnung mit 
Hinweis LRB7083 (Es werden mehrere GOP/EBM-Bewertungen unter der Suchanfrage mit 
den Parametern: Positionsnummer: xxxxx, Stichtag: xx.xx.xxxx gefunden. Bitte prüfen!) hin-
terlegt. 
 
Achtung: Eine EBM-Ziffer kann nur dann fehlerfrei in einer Leistungsmaßnahme „Ärztliche 
Behandlung“ erfasst werden, wenn es dazu auch ein entsprechendes Pendant im Leistungs-
verzeichnis „GOPKassenspezifisch“ gibt, denn von dort wird die zugehörige Bewertung er-
mittelt. 
Der technische Fehler bei EBM-Ziffern ohne entsprechende Bewertung wird ab Release  
25.10.p03.2 mit einer fachlichen Meldung abgefangen. 
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Primärer Ansprechpartner bei Rückfragen zu diesen Themen ist für alle Krankenkassen im 
Rahmen des First-Level-Supports der zuständige Fachberater bei Ihrem betreuenden Ser-
vice-Centrum (ISC). 

Ansprechpartner für alle Fachberater der ISC im Rahmen des Second-Level-Supports bei 
BITMARCK sind die bekannten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Abteilung Fachlicher 
Support oder unser Service Desk unter Telefon: 0800 BITMARCK (0800 24862725), Telefax 
0800 BITMARCKFAX (0800 24862725329), E-Mail: servicedesk@bitmarck.de. 
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